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Die Hochwasser vom August 2002 an
Elbe und Donau und ihren Neben-

flüssen führten in Deutschland zum Tod
von 16 Menschen und verursachten Schä-
den in Höhe von 9 Milliarden Euro. Die
deutsche Bundesregierung präsentierte be-
reits am 15. September 2002 ein gemein-
sames Hochwasserschutzprogramm von
Bund und Ländern [1], welches darauf ab-
zielt, den Flüssen wieder mehr Raum zu-
zugestehen. Auen oder Rückhaltebecken
sollen die Wassermassen bei extremen
Hochwassern aufnehmen und somit die
Gefahr großräumiger Überschwemmun-
gen verringern. Raumplanerische Maß-
nahmen sollen in Zukunft die Ausweisung
solcher flußnaher Gebiete ermöglichen
und die Entwicklung von Siedlungen und
Gewerbeflächen in hochwassergefährde-
ten Zonen verhindern.

Eine ähnliche Neuausrichtung des Was-
serbaus und des Hochwasserschutzes findet
auch in anderen europäischen Staaten wie
Großbritannien, Frankreich und Holland
statt [2-4]. Programme wie der "Aktionsplan
Hochwasser" der Internationalen Kommis-
sion zum Schutz des Rheins (IKSR) oder
Hochwasserschutzaktivitäten im Rahmen
von INTERREG-Programmen 1) kenn-
zeichnen den Trend  zu einer internationa-
len Abstimmung der Hochwasserschutz-
bemühungen. Hingegen fehlt bis heute
eine gemeinsame Strategie der EU für die
Hochwasservorsorge.

In der Schweiz begann die Neuorientie-
rung des Hochwasserschutzes in den frü-
hen achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts.
Angesichts schwerer Überschwemmungen
in den siebziger, achtziger und neunziger
Jahren änderten sich die Gesetzgebung und
die öffentlichen Verfahrensweisen des
Hochwasserschutzes tiefgreifend. Kapitel
1 des vorliegenden Artikels dokumentiert
den "Philosophiewandel" im schweizeri-
schen Hochwasserschutz – ein Begriff, der
den Wandel von einem primär technolo-
gieorientierten zu einem der Idee der Nach-
haltigkeit verpflichteten Expertensystem 2)

ausdrücken soll. In Kapitel 2 wird der Pla-
nungs- und Umsetzungsprozeß eines kon-
kreten Hochwasserschutzprojektes am Ost-
schweizer Fluß Thur dargestellt. Die dort
gemachten Erfahrungen flossen direkt in
die Neuausrichtung des schweizerischen
Hochwasserschutzes ein. Aus den Ergeb-
nissen der vorangegangenen Kapitel wird
in Kapitel 3 gefolgert, der neue Hochwas-
serschutz müsse sich anpassungsfähig
gegenüber dem lokalen und regionalen so-
zialen und politischen Kontext zeigen, ohne
die übergreifenden öffentlichen Interessen
beispielsweise im Hochwasser- und Natur-
schutz zu vernachlässigen.

1. Der "Philosophiewandel"
im Hochwasserschutz

Bis Ende der siebziger Jahre des 20.
Jahrhunderts orientierte sich der schwei-
zerische Wasserbau weitgehend an der
Idee der "Gewässerkorrektionen" [6], die
seit den ersten großen Flußkorrektionen im
frühen 19. Jahrhundert den Umgang mit
Fließgewässern in der Schweiz maßgeb-

lich prägte. Die Verbauung, Kanalisierung
oder gar Überdeckung der Fließgewässer
im 19. und 20 Jahrhundert vermochte nicht
nur die Gefährdungen zu reduzieren, die
von den Wassermassen der unkorrigierten
Fließgewässer ausgingen, sondern ermög-
lichte auch einen massiven Gewinn an
Kulturland und leistete einen wichtigen
Beitrag zur Eindämmung von Krankheiten
wie der Malaria [7]. Der Wasserbau, der so-
wohl die Nutzung der Gewässer für Trans-
port und Energiegewinnung ermöglichte
als auch den Hochwasserschutz gewähr-
leistete, kann somit als eines der zentralen
modernen Expertensysteme gelten, das
wichtige Grundlagen für den gesellschaft-
lichen Fortschritt bereitstellte.

Kennzeichen und Nebenfolgen des 
integralen Hochwasserschutzes

Der bis in die 1980er Jahre praktizier-
te und durch Gesetzgebung und öffent-
liche Maßnahmen geförderte integrale
Hochwasserschutz war auf Risikomini-
mierung und Landgewinn ausgerichtet
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Risikominimierung und Landgewinn waren bis in die achtziger Jahre des 20.Jahrhunderts die 
vorrangigen Ziele des Hochwasserschutzes in Mitteleuropa. Flüsse wurden mit Steinen und Beton

verbaut und kanalisiert. Die "bedrohliche Natur" wurde in eine "bedrohte Natur" verwandelt. Neben
nachteiligen ökologischen Folgen zeigte sich aber auch, daß Hochwasserrisiko und Schadens-
potentiale nicht ab- sondern zunahmen. Die gesetzlichen Normen und Politiken verschiedener 
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Verhandlungs- und Kompromißbereitschaft der beteiligten gesellschaftlichen Gruppen ab. Der

schwierige Weg zum nachhaltigen Hochwasserschutz – illustriert am Beispiel des Flusses 
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1) INTERREG-Programme des Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) fördern
die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwi-
schen den Regionen der Europäischen Union. Die
Schweiz beteiligt sich an diesen Programmen. 
2) Expertensysteme können im Sinne von Anthony
Giddens als Wissenssysteme verstanden werden,
die ihre soziale Legitimität primär aus wissen-
schaftlichen oder technologischen Erkenntnissen
beziehen und deren Verantwortlichkeit für die Or-
ganisation bestimmter Bereiche moderner Gesell-
schaften institutionell verankert ist [5]. Neben
dem Wasserbau kann die Trinkwasserversorgung
als Beispiel eines Expertensystems im Wasserbe-
reich betrachtet werden.



(vergleiche Figur 1). Kennzeichen dieser
Praxis war, daß die Gewässer zumeist
"hart", das heißt mit Stein- und später
Betonsicherungen verbaut und kanali-
siert wurden und daß die Sicherung mit
zunehmenden technischen Möglichkei-
ten nach und nach integral auf nahezu
sämtliche in der Gefahrenzone liegenden
Sachwerte ausgedehnt wurde. Kultur-
landflächen genossen somit prinzipiell
denselben Schutz vor Hochwasser wie
öffentliche Verkehrsnetze und andere In-
frastruktur- oder Wohnbauten.

Die mit der »[Neu-]Ordnung der Land-
schaft« [8] verbundenen Gewässerkorrek-
tionen und Trockenlegungen von Sümp-
fen und Auen führten jedoch auch dazu,
daß heute 98 Prozent der Kleinstgewäs-
ser verschwunden sind. Zudem reduzier-
te sich die Fläche der Auengebiete, früher
3 Prozent der Gesamtfläche der Schweiz,
auf 0.26 Prozent [9]. Die »bedrohliche
Natur« wurde durch Verbauung und Ka-
nalisierung der Fließgewässer in eine »be-
drohte Natur« verwandelt [10-11] – ein Pro-
zeß, den seit den fünfziger Jahren ver-
schiedene politischen Protestbewegungen
problematisiert haben.3) Die geschilderte
Praxis des Hochwasserschutzes zeitigte
jedoch neben den negativen Folgen für
die Ökosysteme auch ein anwachsendes
Risiko- und Schadenpotential:

● Die bei den Korrektionen beabsich-
tigte Verbesserung der Abflußverhältnisse
und Beschleunigung des Abflusses resul-
tierte in teilweise massiv vergrößerten
Abflußmengen an den Mittel- und Unter-
läufen. Der mit den Korrektionen einher-
gehende Verlust an Rückhalteräumen trug
zusammen mit der Abholzung von Wäl-
dern und der Versiegelung von Flächen zu
erhöhten Abflußspitzen bei (Figur 2). In
der Folge nahm das Hochwasserrisiko an
den Mittel- und Unterläufen wieder zu. 

● Der integrale Hochwasserschutz
suggerierte eine immer größere Sicher-
heit, was zur Entwicklung und Bebauung
von Gebieten führte, die eigentlich in
Hochwassergefahrenzonen liegen. Die re-
sultierende »Wertkonzentration im ge-
wässernahen Bereich« [13] löste einen
enormen Anstieg der Schadenssummen
bei Hochwassern aus. 

● Der integrale Schutz aller Siedlungs-
und Landwirtschaftsflächen vor Hoch-
wasser verursachte der öffentlichen Hand
enorme Kosten für Bau und Unterhalt der
Wasserbauwerke. Begünstigt durch das
langjährige Ausbleiben von extremen
Hochwassern resultierte dies tendenziell
in der Vernachlässigung des Unterhaltes
der Wasserbauwerke und damit in einem
erhöhten Risiko von Dammbrüchen und
Überschwemmungen [14a].

Ursachen für den "Philosophiewandel" 
Eine Kombination verschiedener Fakto-

ren bewirkte eine grundlegende Ausein-
andersetzung mit der bisherigen Praxis des
Hochwasserschutzes in der Schweiz (Figur
1). Die in den sechziger Jahren eingeführ-
ten Normen zum Gewässer- und Land-
schaftsschutz, das Umweltschutzgesetz
von 1983 und die Normen zum Auen- und
Moorschutz aus den achtziger und neun-
ziger Jahren führten zu bedeutenden Än-
derungen im politischen, rechtlichen und
administrativen Umfeld des Wasserbaus
[15a-16]. Das Expertensystem Wasserbau
zeigte sich gegenüber der in diesem histo-
rischen Kontext entstehenden Forderung
nach einem naturnaheren Hochwasser-
schutz zunehmend offen [7]. Die pro-
grammatische Neuorientierung ist bereits
in den »Empfehlungen für hochwasser-
schutzrelevante Tätigkeiten von Bund und
Kantonen« [14b] von 1982 zu erkennen: Sie
forderten die stärkere Berücksichtigung
des Natur- und Landschaftsschutzes bei
Wasserbauprojekten.

Auch die Analysen der extremen
Hochwasserereignisse der siebziger und
achtziger Jahre erhöhten den Verände-
rungsdruck auf den traditionellen Hoch-
wasserschutz. Besonders die Schadens-
summe von insgesamt über einer Milliar-
de Schweizer Franken, welche die Hoch-
wasser von 1987 an privaten Sachwerten
und öffentlichen Infrastrukturanlagen des
Bahn-, Straßen- und Stromnetzes verur-
sacht hatten, verdeutlichten die Risiken
für die wirtschaftliche Entwicklung der
betroffenen Regionen. Als verantwortlich
für die durch die Hochwasser ausgelösten
Überschwemmungen und die damit ein-
hergehenden Schäden wurde das Zu-
sammenspiel folgender Faktoren identi-
fiziert [14a]:

● der bisherige, hauptsächlich auf tech-
nische Maßnahmen ausgerichtete Hoch-
wasserschutz, 

● die bisherige Siedlungs- und Raum-
entwicklung und 

● die beobachtete Zunahme von Ex-
tremabflüssen. 

Es wurde postuliert, die Überschwem-
mungen hätten in der Bevölkerung und in
der Politik »...das Vertrauen in die Wirk-
samkeit einer primär auf technischen
Maßnahmen beruhenden Gefahrenab-
wehr« [17] erschüttert und eine Neuaus-
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Figur 1.
Der Wandel vom integralen zum integrierten Hochwasserschutz (eigene Darstellung).

3) Vor allem Pläne zur weiteren Schiffbarmachung
der Binnengewässer und zur Elektrizitätsgewin-
nung sowie Fragen des quantitativen und qualitati-
ven Gewässerschutzes mobilisierten seit den fünf-
ziger Jahren verschiedene kantonal und national
organisierte Gruppierungen. Vergleiche [12].



richtung des Hochwasserschutzes sei vor
dem Hintergrund der ökologischen Be-
wegung gesellschaftlich erwünscht. 

Schließlich setzten die Debatten über
den effizienten Einsatz von begrenzten
staatlichen Mitteln – seit den frühen
neunziger Jahren unter dem Stichwort
New Public Management (NPM) ausge-
tragen – die öffentliche Hand stärker
unter Druck, den Einsatz der in den Was-
serbau fließenden staatlichen Mittel im
Zusammenhang mit den damit erzielten
Effekten besser zu begründen [14a].

Kennzeichen des integrierten und nach-
haltigen Hochwasserschutzes

Auf Gesetzesstufe fand der integrierte
Hochwasserschutz erst mit Einführung des
neuen schweizerischen Wasserbaugesetzes
von 1993 seinen Niederschlag. Im Zen-
trum des integrierten Hochwasserschutzes
steht die Forderung nach Koordination mit
anderen, für die Regulierung von Gewäs-
sern wichtigen Politikbereichen wie Ge-
wässerschutz, Gewässernutzung, Raum-
planung und Landwirtschaft [15b].

Gemäß Wasserbaugesetz muß der
Hochwasserschutz zuerst durch den lang-
fristig kostengünstigen Unterhalt der be-
stehenden Bauwerke gewährleistet wer-
den. Mit raumplanerischen Maßnahmen
soll das Rückhaltevermögen der Fließge-
wässer sichergestellt und die Entwicklung
von Siedlungsflächen im gefährdeten ge-
wässernahen Bereich verhindert werden.
Siedlungen, Infrastrukturen oder Kultur-
land sollen mit unterschiedlichen, an die
jeweiligen Risiken angepaßten Schutz-
zielen belegt werden. Eingriffe in das Ge-
wässer müssen diesen Schutzzielen an-
geglichen werden – Kulturland wird
demnach nicht mit denselben Mitteln ge-
schützt wie Siedlungsflächen. Gemäß Ar-
tikel 4 des Gesetzes muß bei »... Eingrif-
fen in das Gewässer ... dessen natürlicher
Verlauf möglichst beibehalten oder
wiederhergestellt werden« [18]. 

In den späten neunziger Jahren
entwikkelten das Bundesamt für Wasser
und Geologie (BWG) zusammen mit
dem Bundesamt für Raumentwicklung
(ARE) und dem Bundesamt für Land-
wirtschaft (BLW) auf Basis der neuen
Wasserbaugesetzgebung die Strategie
"Mehr Raum den Fließgewässern" [19].
Danach soll den Fließgewässern wieder
der Raum zugesprochen werden, den sie
zur umfassenden Wahrnehmung ihrer
Funktionen im Hochwasser- und Natur-
schutz, in Wassernutzung und Erholung
benötigen. Die Strategie orientiert sich
am Grundsatz der Nachhaltigkeit, der
1999 in die schweizerische Bundesver-
fassung aufgenommen wurde und der
seit der Konferenz der Vereinten Natio-

nen für Umwelt und Entwicklung
(UNCED) in Rio de Janeiro 1992 zu-
nehmend an Bedeutung für die ver-
schiedenen Sektoralpolitiken des Bun-
des gewann [20]: Wasserbauprojekte
sollen demnach nicht nur den dauerhaf-
ten Schutz der Bevölkerung gewährlei-
sten, sondern auch die Anliegen des
Natur- und Umweltschutzes berücksich-
tigen sowie technisch und ökonomisch
verhältnismäßig sein. 

Die Planung und Umsetzung von Pro-
jekten sollen gemäß dieser Strategie zu
einem intensiven Aushandlungsprozeß
werden, in dessen Rahmen über die Ab-
wägung von verschiedenen, oft konflikt-
reichen Schutz- und Nutzungsinteressen
sowie ».... über die Akzeptanz und über
die Zumutbarkeit gewisser Risiken ge-
sprochen werden muss« [14a]. Interessen-
abwägung und Risikodialog sollen unter
Einbezug aller relevanten Interessen-
gruppen verhandelt werden. »Zweck die-
ses Vorgehens ist es, tragfähige Projekte
zu erreichen und damit die Akzeptanz der
damit verbundenen Maßnahmen zu ver-
bessern.« [14c] Der Hochwasserschutz
nahm somit Prozeduren der formalen Par-
tizipation, die in Politikbereichen wie der
Raumplanung bereits in die Praxis inte-
griert waren, in die Planung und Umset-
zung von Projekten auf [21]. 

Die Strategie "Mehr Raum den Fließ-
gewässern" definiert somit die Regeln
des Umganges mit Fließgewässern und
ihrem physisch-räumlichen Umfeld neu,
um die Ziele einer nachhaltigen Ent-
wicklung im Gewässerbereich erreichen
zu können. 

2. Philosophiewandel konkret –
die 2. Thurkorrektion 

Nachfolgend wird die Neuorientierung
des Hochwasserschutzes in der Schweiz
anhand der Planung und Umsetzung eines
Hochwasserschutzprojektes am Ost-
schweizer Fluß Thur illustriert. Der
Projektierungsprozeß fand vor dem
Hintergrund des zuvor skizzierten "Philo-
sophiewandels" statt und verknüpfte des-
sen Inhalte mit lokalen und regionalen
Debatten über die anzustrebende Hoch-
wassersicherheit sowie über angemesse-
ne Nutzungs- und Schutzregeln im Pro-
jektgebiet. Die Erfahrungen mit dem
Projektierungs- und Umsetzungsprozeß
flossen – unter anderem aufgrund perso-
neller Überschneidungen im verantwort-
lichen Bundesamt – direkt in die Neu-
orientierung des schweizerischen
Hochwasserschutzes ein.

Die Thur ist ein großer, 125 Kilometer
langer Wildbach im Osten der Schweiz,
der durch die fünf Kantone Appenzell-
Innerrhoden, Appenzell-Außerrhoden, St.
Gallen, Thurgau und Zürich fließt. Der
durchschnittliche Abfluß beträgt etwa 40
Kubikmeter pro Sekunde, die Extrem-
werte liegen bei 5 und über 1200 Kubik-
meter pro Sekunde. Die Thur wurde im
Rahmen der 1. Thurkorrektion zwischen
1874 und 1893 begradigt und in ein Dop-
pelprofil gelegt: Bei Mittelwasser fließt
sie seither im kleineren, bei Hochwasser
im größeren, durch Dämme befestigten
Profil (Figur 3). Breite Vorländer zwi-
schen der eigentlichen Flußrinne und den
Dämmen dienen als Rückhaltegebiete. 
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Figur 2. Landschaftswandel und Hochwassergefahr in Mitteleuropa. Mit Flußbegradigun-
gen, der Abholzung von Wäldern und der Versiegelung von Flächen durch Bebauung nimmt
der Mensch Einfluß auf den Landschaftswandel. Die Folge: Bei Hochwasser erreicht das
Wasser eine hohe Fließgeschwindigkeit, die Pegel steigen stärker und die Wassermassen
können von den Wäldern, Wiesen und Äckern nicht mehr aufgenommen werden. 
Abdruck mit freundlicher Genehmigung der Allianz Umweltstiftung: Allianz Corporate 
Responsibility Magazine 2003. Quelle: Bayerisches Landesamt für Wasserwirtschaft.



Das Richtprojekt der Thur von 1979 
1977 und 1978 richteten zwei extreme

Hochwasser im Kanton Thurgau Schäden
im Wert von 3.5 Millionen und 10 Mil-
lionen Franken an. Ausgelöst durch diese
Ereignisse arbeiteten die zuständigen
Stellen ein Richtprojekt für die gesamte
Strecke der Thur auf Thurgauer Gebiet
aus, das die offenbaren Mängel beim
Hochwasserschutz beheben sollte.

Im Mai 1981 veröffentlichte der Re-
gierungsrat des Kantons Thurgau das
"Gesamtrichtprojekt Thur". Der Kernsatz
des 1982 vom kantonalen Parlament an-
genommenen 72-Millionen-Projektes lau-
tete: »Das Thurvorland gehört  [wieder]
der Thur« [22]. Das Richtprojekt sah unter
anderem vor, die Vorländer, die wegen der
häufigen Überschwemmungen mit der
Zeit um bis zu zwei Meter aufgelandet
waren, wieder abzusenken. Mit der Ab-
senkung sollten sie wieder eine entschei-
dende Rolle bei der Vermeidung von
Überschwemmungen spielen. 

Die Projektierung des Richtprojektes
führte zu einer grundlegenden Überarbei-
tung des kantonalen Wasserbaugesetzes,
das 1984 inkrafttrat. Eine der zentralen
Neuerungen betraf die Verantwortlichkei-
ten beim Wasserbau an den Flüssen. An-
gesichts der immensen finanziellen Auf-
wendungen, die für die Thurkorrektion
projektiert wurden, wurden die bisher zu-
ständigen "Wuhrkorporationen" – also Zu-
sammenschlüsse von Eigentümern für Bau
und Unterhalt von Wasserbauwerken –
aufgelöst und deren organisatorische und
finanzielle Verantwortlichkeiten an die Ge-
meinden delegiert. Das Richtprojekt bil-
dete den Rahmen für die nachfolgende De-
tailprojektierung verschiedener Flußab-
schnitte. Ein erstes, politisch unumstritte-
nes Projekt wurde nach 1985 in kurzer Zeit
geplant und ausgeführt. Die Projektierung
für die weiter flußabwärts gelegene elf Ki-
lometer lange Strecke zwischen Frauenfeld
und Neunforn (Figur 4) zog sich hingegen
in die Länge. Betroffene Gemeinden, pri-
vate Grundbesitzer und die Landwirtschaft
gewannen großen Einfluß auf die Ausge-
staltung des Teilprojekts.

Die Gemeinden – sie gründeten ihren
Anspruch auf Einflußnahme wesentlich
auf den von ihnen zu leistenden Anteil an
der Finanzierung. – setzten sich für ge-
ringe Gemeindeanteile ein und wehrten
sich gegen zusätzliche Bau- und Unter-
haltskosten, die ihres Erachtens aus der
vom Kanton geforderten naturnaheren
Verbauung der Thur resultierten. Der Ein-
fluß der Grundbesitzer und Bewirtschaf-
ter beruhte auf drei Faktoren: Erstens ver-
fügte die Landwirtschaft im Kanton
Thurgau über großen politischen Einfluß.
Dieser wurde besonders über die "staats-
tragende" und landwirtschaftsnahe poli-
tische Partei des Kantons ausgeübt. Zwei-
tens ist die landwirtschaftliche Nutzung
der Vorländer seit dem 2. Weltkrieg breit
akzeptierte Praxis. Obwohl sie der Hoch-
wassersicherheit widerspricht, wurde
diese Praxis von den Behörden bis in die
achtziger Jahre toleriert und teilweise
sogar gefördert, indem beispielsweise
Vorlandflächen durch Planierung und An-
saat für eine intensivere Nutzung vorbe-
reitet wurden. Drittens bewirkten die
komplexen, historisch gewachsenen Ei-
gentums- und Besitzverhältnisse auf den
Thurvorländern, daß der Kanton Thurgau
den Hochwasserschutz auf größtenteils
privaten Grundstücken realisieren mußte.

Auf Betreiben der Gemeinden und
Grundbesitzer sah die Projektierung
schließlich vor, die Vorländer weniger tief
abzusenken als im Richtprojekt vorgese-
hen. Damit würden sie weniger häufig
überflutet und blieben besser landwirt-
schaftlich nutzbar. Die Düngung der Vor-
länder sollte weiterhin gestattet sein.
Zudem drangen diese Interessengruppen
mit ihren Forderungen nach einer "har-
ten" Verbauung durch, womit nicht nur
die Siedlungs- und Kulturlandflächen
außerhalb der Dämme, sondern auch die
Vorländer vor Hochwasser geschützt wer-
den sollten. 

Widerstand gegen die "technokratische
Lösung" 

Nachdem im März 1988 das Auflage-
verfahren für das Bauprojekt zwischen

Frauenfeld und Neunforn eröffnet worden
war, gingen neun Einsprachen ein. Die
Gemeinden, die Grundbesitzer und die
Landwirtschaft bemängelten die ihres Er-
achtens immer noch zu hohen Kosten für
die Gemeinden und die nachteiligen
Auswirkungen des Projektes auf die land-
wirtschaftliche Nutzung der Vorländer.
Dagegen legten die Naturschutzorganisa-
tionen, die wenig Einfluß auf die Projek-
tierungsarbeiten hatten ausüben können,
Einspruch gegen die "technokratische Lö-
sung" des Kantons ein. Zudem präsen-
tierten sie ein Alternativprojekt, gründe-
ten eine ökologische Pressure Group und
lancierten eine Petitionskampagne, für die
sie 9000 Unterzeichnende gewinnen
konnten. Daraufhin lehnten das damalige
Bundesamt für Wasserwirtschaft (BWW)
und das neu geschaffene Bundesamt für
Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL)
das Projekt wegen ungenügender Be-
rücksichtigung von Naturschutzbelangen
ab: »In den letzten zwei Jahrzehnten hat
sich das Bild der Gewässerkorrektionen
verändert. Vor dem Hintergrund ständig
wachsender Beeinträchtigungen von
Landschaft und Lebensraum für Men-
schen, Tiere und Pflanzen sowie aus
neuen Erkenntnissen über ökologische
Zusammenhänge, hat sich in den letzten
Jahren auch die Wasserbautechnik stark
gewandelt.« [23] 

Der Projektierungsprozeß wird öffentlich
Die Thurgauer Regierung sah sich ge-

zwungen, die bisherige Projektierung zu
annullieren und verordnete für die neu an-
stehenden Projektierungsarbeiten eine
veränderte Organisation mit folgenden
Merkmalen:

● Der Bauprojektleitung wurde ein
Vertreter eines Landschaftsplanungsbü-
ros zur Seite gestellt. Die Anliegen des
Natur- und Landschaftsschutzes sollten
damit kontinuierlich in die Projektierung
einfließen. 

● Im Rahmen von Fachgruppen sollten
heikle Themen wie die Landwirtschaft
auf den Vorländern behandelt werden.

● Eine temporäre "Projektkommission
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Figur 3. Doppelprofil der Thur: Seit der 
1. Thurkorrektion im Kanton Thurgau

(1874-1893) fließt die Thur bei Mittelwasser
im kleineren, bei Hochwasser im größeren
Flußprofil. Die breiten Vorländer dienen als

Rückhaltegebiete bei Hochwasser. 



Thur" (PkT) mit Vertretern der zuständi-
gen Ämter und der interessierten zivilge-
sellschaftlichen Organisationen sollte den
kontinuierlichen Einbezug der unter-
schiedlichen Interessen gewährleisten.
Die Aufgaben der PkT bestanden in der
Interessenabwägung bei der Projektbe-
reinigung sowie in der Begleitung und
Unterstützung bei der Projektrealisierung.

Die Verhandlungen in der PkT erwie-
sen sich jedoch als langwierig und kom-
plex. Während langer Zeit konnten zen-
trale Themen wie die zukünftige Art der
Vorlandbewirtschaftung oder das Ausmaß
der Vorlandabsenkung nicht verbindlich
geregelt werden. Die Projektierungspha-
se für die erste Etappe zwischen Frauen-
feld und Uesslingen dauerte schließlich
von 1989 bis 1993. 

Im Zentrum der ersten Etappe, deren
Umsetzung im April 1993 begann, stand
weiterhin die Gewährleistung des Hoch-
wasserschutzes. Die ökologische Auf-
wertung des Flußgebietes und die Schaf-
fung neuer Lebensräume wurden als
weitere wichtige Zielsetzungen für die
Detailprojektierung verankert [24]. Ein auf
Landfragen spezialisierter Politiker wurde
beauftragt, die notwendigen Flächen auf
den Vorländern für den Kanton Thurgau
zu erwerben.

Eine ungewöhnliche Häufung von mitt-
leren Hochwassern in den Jahren 1993,
1994 und 1995 zeigte die Risiken in der
Umsetzung des Projektes auf. Die neuen
Flachufer und die Flußaufweitungen
waren teilweise zu wenig geschützt.
Zudem schwemmten die Hochwasser be-
trächtliche Materialmengen von Vorland-
flächen weg, die noch nicht durch Vege-
tation gesichert waren. Schließlich waren
als Zugeständnis an die politische Durch-
setzbarkeit verschiedene Maßnahmen
nicht an den hydraulisch und wasserbau-
technisch optimalen Orten durchgeführt
worden, sondern auf den wenigen Grund-
stücken, die der Kanton hatte erwerben
können. 

Die Hochwasserschäden führten zu
einer anhaltenden öffentlichen Debatte

über das Bauprojekt, in deren Rahmen
den Mitarbeitern des privaten Wasser-
baubüros und den Verantwortlichen von
Bund und Kanton vorgeworfen wurde, sie
seien nicht in der Lage, die Sicherheit der
Bevölkerung zu gewährleisten. Ein Mit-
glied des kantonalen Parlamentes ver-
langte in einer parlamentarischen Einga-
be, es sei zu einer "harten" und damit
sicheren Verbauung des Mittelgerinnes
zurückzukehren. 

Die unter Druck geratenen Verantwort-
lichen des Kantons Thurgau reagierten in
Absprache mit den Gemeinden mit
baulichen und organisatorischen Maß-
nahmen. Die Flachufer und Flußaufwei-
tungen wurden mit zusätzlichen Ver-
bauungen gesichert. Auf unbepflanzte,
ökologisch wertvolle Sukzessionsflächen
in Flußnähe wurde verzichtet. Schließlich
wurde die Bauleitung umorganisiert, um
die Kommunikation zwischen den
Akteuren und den Informationsfluß vor
Ort zu verbessern.

Die "härteren" baulichen Maßnahmen
führten jedoch zur Auseinandersetzung
mit den Vertretern der Naturschutzorga-
nisationen. Diese warfen der Bauleitung
vor, unter dem Druck der Ereignisse voll-
endete Tatsachen geschaffen zu haben,
die über das im Rahmen der PkT ausge-
handelte Bauprojekt hinausgingen und
aus naturschützerischer Perspektive einen
Rückschritt bedeuteten. Fischereivereine
beklagten besonders die Zerstörung der
bestehenden Naturufer.

Aus Fehlern gelernt – der zweite 
Bauabschnitt

Trotz dieser Umsetzungsschwierigkei-
ten konnte der erste Abschnitt zwischen
Frauenfeld und Uesslingen im Jahre 1996
vollendet werden. Die 1998 begonnene
Umsetzung des weiter flußabwärts gele-
genen Abschnittes zwischen Uesslingen
und Neunforn verlief aufgrund der Ein-
führung folgender Maßnahmen relativ
problemlos:

● Organisatorische Maßnahmen: Die
Zusammenarbeit zwischen den zuständi-

gen Fachstellen des Kantons Thurgau
sowie den Behörden des Kantons Zürich
und der Eidgenossenschaft, die wegen der
vorherigen Schwierigkeiten aktiver als
vorher bei den Projektierungs- und Um-
setzungsarbeiten mitwirkten, funktio-
nierte besser als beim ersten Bauab-
schnitt. Die Erfahrungen, die andernorts
mit ähnlichen Projekten gemacht wurden,
flossen in die Projektierung ein und er-
gänzten die neu gewonnenen Kenntnisse
der kantonalen Verantwortlichen. Die Ver-
pflichtung von neuen und noch "unbelas-
teten" Ingenieurbüros für die Bauleitung
führte zu einem Vertrauensgewinn in die
verantwortlichen Fachkräfte. Schließlich
wurde eine Kommission mit Vertretern
von Gemeinden und kantonalen Fach-
stellen gegründet, welche die Kommuni-
kation zwischen den Akteuren deutlich
verbessert und zur raschen Lösung auf-
tretender Schwierigkeiten bei der Umset-
zung der zweiten Etappe beigetragen hat.

● Integration der gewonnenen Erfah-
rungen in die weitere Planung: Die Ver-
antwortlichen ließen ihre Erfahrungen mit
dem naturnahen Wasserbau an der Thur
in die weitere Projektierung einfließen.
Die beim ersten Abschnitt nachträglich
geänderten Verbauungen erwiesen sich
als stabil. Letzteres trug entscheidend zur
Beruhigung der politischen Debatte über
die Thurkorrektion bei. Die kantonalen
und eidgenössischen Behörden setzten
durch, daß sich die Planung von Aufwei-
tungen und anderen Maßnahmen nicht
mehr nach den Besitzverhältnissen, son-
dern nach hydraulischen und wasserbau-
technischen Belangen richtete. Günstig
wirkte sich auch aus, daß bis 1999 grö-
ßere Hochwasser ausblieben, welche die
Projektierung und Ausführung der Arbei-
ten hätten beeinträchtigten können.

● Arrangements mit Gemeinden,
Grundbesitzern und Naturschutzorgani-
sationen: Verschiedene Arrangements be-
wirkten einen Vertrauensgewinn zwi-
schen den Akteuren und ein Abflauen des
Widerstandes von Gemeinden, Grundbe-
sitzern und Bewirtschaftern. Wesentlich
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Figur 4. Die ausgeführten Bauprojekte der
2. Thurkorrektion zwischen Frauenfeld und
Neunforn (1989-2003).



war die großzügige Einigung über die
Kostenanteile, welche die Gemeinden an
die Korrektion und an den Unterhalt zu
entrichten hatten. Vorlandbewirtschafter
werden in die Bauausführung und in den
Unterhalt von Dämmen, Vorländern und
Uferpartien integriert und können sich so
ein Zusatzeinkommen sichern. Auf dieser
Basis zeitigten die Bemühungen um den
Landerwerb nach langwierigen und zähen
Verhandlungen doch noch Erfolg: Die
kantonalen Verantwortlichen konnten grö-
ßere Flächen auf den Vorländern erwer-
ben. Diese vergrößerten die Möglichkei-
ten des Kantons, Maßnahmen des
Hochwasser- und Naturschutzes auf ei-
genen Grundstücken zu planen und
durchzusetzen. Die Naturschutzorganisa-
tionen schließlich akzeptierten eine we-
niger naturnahe Verbauung im wasser-
bautechnisch heikleren Abschnitt
zwischen Uesslingen und dem Auenge-
biet (Photo 2) zugunsten einer Konzen-
tration von Naturschutzmaßnahmen im
Bereich des großen Auengebietes bei
Niederneunforn. 

Der zweite Abschnitt zwischen Uess-
lingen und Neunforn wurde 2003 fertig-
gestellt. Die Behörden auf Bundes-, Kan-
tons- und Gemeindeebene zeigen sich
zufrieden mit den Resultaten – vor allem
die große Aufweitung beim Auengebiet
findet Anklang. Der Widerstand der Vor-
landbesitzer und -pächter gegen das Pro-
jekt ist abgeflaut. Bis jetzt vermochte der
Kanton jedoch noch keine verbindlichen
und allgemeingültigen Regeln für die na-
turnähere Vorlandbewirtschaftung durch-
zusetzen. Vertreter der Naturschutzorga-
nisationen sind enttäuscht über das
Erscheinungsbild des ersten Abschnittes
– sehen ihn aber als Ausdruck des zu die-
ser Zeit politisch möglichen. Zugleich be-
grüßen sie die Realisierung der großen
Aufweitung und interpretieren diese als
Zeichen des Einstellungswandels, den die

betroffenen Gemeinden sowie Grundbe-
sitzer und -pächter vollzogen haben. 

3. Schlußfolgerungen
Im Beispiel der 2. Thurkorrektion ging

der "Philosophiewandel" im schweizeri-
schen Hochwasserschutz mit konfliktrei-
chen gesellschaftlichen Aushandlungs-
prozessen auf regionaler und lokaler
Ebene einher. Es galt, historisch gewach-
sene und institutionell verankerte Nut-
zungs- und Schutzregeln, an denen sich
der gesellschaftliche Umgang mit Fließ-
gewässern und deren Umgebung während
langer Zeit orientierte, neu auszuhandeln.
Der "Philosophiewandel" im Hochwas-
serschutz erwies sich als ein intensiver
Lernprozeß, in dessen Verlauf neue Er-
fahrungen und neues Wissen über was-
serbauliche, hydrologische, ökologische,
soziale und wirtschaftliche Zusammen-
hänge erworben und umgesetzt werden
müssen. Die Behörden auf den unter-
schiedlichen staatlichen Ebenen waren
dabei verschiedenen Wandlungs- und
Lernprozessen unterworfen:

● Die Gemeindebehörden lösten sich
mit der Zeit aus der engen Verbindung mit
den Vorlandbesitzern und -pächtern. So
traten auch die offensichtlichen Interes-
sengegensätze zwischen den Behörden, die
den Hochwasserschutz schnell wieder ge-
währleisten, und den Besitzern und Päch-
tern, die die Vorländer in bestehendem

Ausmaß weiternutzen wollten, zutage. We-
niger beeinflußt durch die Partikularinter-
essen der Vorlandbesitzer und -pächter
setzten sich die Gemeinden vermehrt für
die Durchsetzung der öffentlichen Interes-
sen in den Bereichen Hochwasser- und
Naturschutz sowie Erholung ein.

● Die Verantwortlichen des Kantons
bekundeten anfänglich Mühe, das öffent-
licher und damit politischer und komple-
xer gewordene Umfeld in die Projektie-
rung und Umsetzung des Bauprojektes zu
integrieren und dabei handlungs- und be-
schlußfähig zu bleiben. Besonders die
verantwortlichen Ingenieure mußten ihre
neue Rolle im Rahmen des Projektie-
rungs- und Umsetzungsprozesses erst fin-
den. Zu Beginn wurden die beim Wasser-
bau und Hochwasserschutz oft zu
verzeichnenden Unsicherheiten nicht aus-
reichend offen kommuniziert. Im Licht
der Umsetzungsschwierigkeiten führte
dies zu einem erheblichen Vertrauensver-
lust zwischen den politisch Verantwort-
lichen, den beteiligten Interessengruppen
und den Experten. Die verantwortlichen
Ingenieure orientierten sich jedoch zu-
nehmend an dem – im "Philosophiewan-
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Photo 1. Thurabschnitt bei 
Uesslingen vor der 2. Thurkorrektion. 
(Photo: Christian Herrmann, 
BHA team Frauenfeld, 1997)

Photo 2. Das Resultat komplexer 
Aushandlungsprozesse: Thurabschnitt bei 

Uesslingen nach der 2. Thurkorrektion. Das
Bild zeigt einen Streckenabschnitt, der 

zugunsten einer Konzentration von 
Naturschutzmaßnahmen im Bereich des

großen Auengebietes bei Neunforn 
weniger naturnah ausgebaut wurde. 

(Photo: Christian Herrmann, 
BHA team Frauenfeld, 2002) 



del" impliziten – kommunikativeren
Selbstverständnis der Wasserbauexperten
und vermochten das neu gewonnene Wis-
sen über den naturnahen Hochwasser-
schutz effektiv in den Aushandlungspro-
zeß einzubringen. Manifester Ausdruck
dieser neuen Fähigkeiten sind die Arran-
gements, die mit den Akteurgruppen ge-
troffen wurden und die erheblich zur Ak-
zeptanzsteigerung der 2. Thurkorrektion
beitrugen.

● Die Erfahrungen an der Thur flossen
direkt in die strategische Neuausrichtung
des schweizerischen Hochwasserschutzes
auf Bundesebene ein. Einerseits drängen
die Bundesstellen heute auf eine Quali-
tätskontrolle, die garantieren soll, daß die
Projekte von qualifizierten Unternehmen
mit Erfahrung im Bereich des Wasser-
baus geplant und ausgeführt werden. An-
dererseits wird über die Vernetzung der
entsprechenden Akteure versucht, die
Einsichten aus abgeschlossenen Projek-
ten gezielt in neue Planungs- und Umset-
zungsprozesse einfließen zu lassen. Die
Erkenntnisse aus der Einbindung der
Interessengruppen finden Eingang in ak-
tuelle Projekte wie die laufende Planung
der 3. Rhonekorrektion im Kanton Wal-
lis. Der Bund drängt darauf, die Interes-
sengruppen frühzeitig und transparent
einzubinden. 

Schließlich zeigt das Beispiel der 2.
Thurkorrektion, daß die Anpassungsfä-
higkeit eines nachhaltigen Hochwasser-
schutzes gegenüber dem lokalen und re-
gionalen sozio-politischen Umfeld von
entscheidender Bedeutung für dessen er-
folgreiche Umsetzung in die Praxis ist.
Bei einem solchen kontextsensiblen Vor-
gehen muß jedoch darauf geachtet wer-
den, daß übergreifende gesellschaftliche
Interessen, die keine lautstarke Lobby
haben, nicht vernachlässigt werden.4)

Basierend auf den bisherigen Erfah-
rungen mit dem neuen Wasserbau wurden
Repräsentanten des Bundes eingeladen,
die schweizerische Hochwasserschutzge-
setzgebung und die entsprechenden poli-
tischen Maßnahmen beim Dritten Welt-
wasserforum im März 2003 in Kyoto
vorzustellen [26]. Ein weitergehender Aus-
tausch über die in der Einleitung er-
wähnten Erfahrungen in verschiedenen
europäischen Ländern ist für die Diskus-
sion über die Umsetzung des nachhalti-
gen Hochwasserschutzes wünschenswert.
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Abstract: Wood is a renewable energy resource. Sustainable use of wood, however, means consumption is replaced by new growth. However, in
some countries or regions, this equilibrium may be disturbed due to deforestation and desertification resulting in less wood produced than woody
biomass burnt. In this article, climate effects of wood fuel use and possible emission reductions through the use of solar cookers as a replacement
technology are discussed. For the examples of Chad and Burkina Faso, problems of acceptance and affordability in a context of poverty and pos-
sible ways of financing are equally addressed.
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